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Editorial

I
Liebe Leserin, lieber Leser

Der Bundesrat hat Ende

April seinen Bericht zur
Sicherheitspolitik publiziert1.
Er ist wohltuend knapp und
nüchtern verfasst. Den
allgemeinen Aussagen kann man
sich ohne weiteres anschlies-

sen, auch wenn es sich dabei
wieder um eine fast endlose

Aufzählung von Gefahren, Risiken und Bedrohungen

handelt. Dem Bericht haftet wieder der Fehler
seiner Vorgänger an: Er wird vom Parlament lediglich
zur Kenntnis genommen und bleibt daher
unverbindlich. Dies wird augenscheinlich, wenn man ihn
mit dem Bericht von 20102 vergleicht. Ganze

Forderungen von 2010 sind im Bericht 2021 wörtlich oder

sinngemäss wiederholt, es ist folglich nichts geschehen.

Das Thema Armee muss uns im neuen Bericht
besonders interessieren, dazu ein kurzer Auszug:
Abschnitt 4.1, Seite 27: Die Armee ist das primäre
Instrument zur Bewältigung von Bedrohungen, die in
ihrer Intensität und Ausdehnung die territoriale
Integrität und die Sicherheit der gesamten Bevölkerung
oder die Ausübung der Staatsgewalt gefährden. Sie

muss mehrere Bedrohungen gleichzeitig abwehren
und bewältigen können, auch wenn diese
unterschiedliche Formen und Intensität haben und länger
andauern. Die Verteidigung gegen einen bewaffneten

Angriff ist die Kernkompetenz der Armee. Sie wird
auf das sich wandelnde Konfliktbild und die
verschiedenen Formen der hybriden Konfliktführung
ausgerichtet und verstärkt dazu auch ihre Fähigkeiten

im Cyber-Bereich. Die Armee unterstützt die
zivilen Behörden bei der Bewältigung von Krisenlagen
aller Art

Falls das eine Absichtserklärung darstellt, müsste
diese sich in der Vision 2030 des CdA wiederfinden.
Sie tut es tatsächlich auch, wenn auch nur bedingt in
der Form, die man sich wünschen würde. Vision 2030,
Abschnitt Bedrohung: Durch Wissens- und
Entscheidvorsprung erzielt die Armee im eigenen Gelände

und zeitlich begrenzt Wirkungsüberlegenheit. Sie

führt die Aktionen vernetzt über alle Operationssphären,

in jedem Gelände und mit massgeschneider-

ten Einsatzkräften. Dabei erreichen die eigenen
Einsatzkräfte zeitlich und örtlich eine hinreichende
Überlegenheit dafür, erfolgreiche Aktionen zu führen. Der
Verbund von Sensor bis Wirkung ist digitalisiert

Und weiter: Die Formationen der Armee sind
personell und materiell ausreichend alimentiert.

Leistungen und Ressourcen sind im Einklang
Es ist dabei klar, dass eine Vision noch keine

endgültige Politik darstellt, die mit entsprechenden
finanziellen Mitteln unterlegt ist. Trotzdem: Was heisst

denn «örtlich und zeitlich begrenzte Wirkungsüberlegenheit»?

Ist der Krieg danach vorbei? Wenn der
Bericht auf Seite 7 aussagt: «Klassische Abschreckung ist

weitgehend sinnlos geworden» dann ist das nur das

Bekenntnis, dass wir den Armeeauftrag nach BV§58
nicht mehr ernst nehmen und die jetzige Lage schönreden.

Dem ist tatsächlich so: Von zwei bescheidenen mech

Br und ganzen 30 F/A-18 kann man wohl nicht mehr

verlangen. Dass die Armee mit ihren InfBat gleichzeitig

auch noch die zivilen Behörden unterstützen
muss, kommt dazu; allein der Schutz der Objekte von
nationaler Bedeutung erfordert über die Zeit mehr als

die 17 Inf Bat.

Die wesentlich grössere und glaubwürdigere A95
konnten wir uns problemlos leisten, dabei ging es

unserer Wirtschaft mindestens gleich gut. Wir haben

gelernt, dass man intervenieren muss, wenn Auftrag
und Mittel auseinanderklaffen. Wenn die Armee nicht
mehr glaubwürdig personell, materiell und finanziell
aufgestockt werden soll, bleiben nur noch A) den Auftrag

anzupassen oder B) der Beitritt zur NATO.

1 Sicherheitspolitik der Schweiz, Bericht des Bundesrates,
Entwurf Stand 14.04.2021

2 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die

Sicherheitspolitik der Schweiz vom 23. Juni 2010
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